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doch Bahn zu brechen gewußt und zwar um so

schneller, je intensiver die mit der Beratung betrau-
ten Personen bemüht waren, sich in die zwar recht

schwierige, aber äußerst wichtige und gewiß auch

dankbare Aufgabe der Berufsberatung hineinzuar-
beiten.

Mit dem laufenden Jahre ist die Berufsbera-
tung im Kanton Zug noch weiter ausgebaut wor-
den. — Anläßlich der Konferenz der kantonalen Be-
rufsberatungskommissionen vom 19. Januar 1920
wurde die Anregung gemacht, eine Zentral-
stelle im Nebenamt zu schaffen, die den Kontakt
mit den Berufsberatungsstellen anderer Kantone
und dem Schweiz. Verband für Berufsberatung
und Lehrlingsfürsorge herzustellen, den Berufsbe-
ratern unseres Kantons die nötigen Anleitungen zu
geben, die Stellenvermittlung in andere Kantone,
insbesondere auch in die Westschweiz zu besorgen,
die Wandlungen im Arbeitsmarkte zu beobachten
habe und deren Inhaber selbst als Berufsberater tä-
tig sei: insbesondere habe er gegen den Schulschluß
hin jeweils am Samstag nachmittags in Zug
öffentliche Sprechstunden in Berufsbe-
ratung und Lehrstellenvermittlung abzuhalten. Er
hat auch von Zeit zu Zeit durch das Mittel der

lokalen Presse die Bevölkerung über Fragen der

Berufswahl aufzuklären.
Diese Anregungen der Konferenz wurden durch

deren Obmann, Herrn Ständerat I. Hilde-
brand, dem h. Regierungsrate in empfehlendem
Sinne unterbreitet, und diese Behörde, die je und
je großes Interesse und Verständnis für die Sache
der Berufsberatung an den Tag gelegt, hat be-
schloffen, er sei mit der Schaffung einer Zentral-
stelle für Berufsberatung, im Nebenamt, einoer-
standen, und es wurde ein Mitglied einer Kreis-
berufsberatungskommission mit den bezüglichen
Funktionen betraut.

Die öffentlichen Sprechstunden fanden jeweils
an den Samstag-Nachmittagen vom 2g. Februar
bis 8. Mai statt, und es kann mit Genugtuung fest-
gestellt werden, daß sich diese Einrichtung wider Er-
warten gut bewährt hat. Es sprachen an diesen 12
Nachmittagen nicht weniger als 108 Personen vor,
was einer durchschnittlichen Besucherzahl von 9
Personen entspricht. Es konnten dabei 78 Berufs-
beratungsfälle erledigt werden. — Ohne Zweifel
entspricht diese neue Institution einem wirklichen
Bedürfnis und wird ini der Folge jeweils gegen den
Schulschluß hin ohne Bedenken wieder aufgenom-
men werden können. I. B.

Wahr oder nicht?
„Die Erzählung ist die beste Form der Vermitt-

lung!" so hieß es in einer Abhandlung, die in ir-
gend einer pädagogischen Zeitschrift zu lesen war.
Ist's wahr oder nicht? Sicherlich, mit dem Vor-
behalt allerdings, daß der Lehrer gut erzählen kann.
Alles erzählt: die Mutter, die Großmutter, vom
Vater betteln die Kleinen ein „Geschichtlein", das
ältere Schwesterchen belehrt seine Obhutbefohlenen
in Erzählform: der langweilige und hochgreifende
Prediger oder Redner erhält die volle Aufmerk-
samkeit seiner Zuhörer, wenn er etwas erzählt; im
lautesten Tumult in der Schenke kann sich einer
Gehör verschaffen, wenn er erzählt. Die Erzäh-
lung ist das Natürliche, dem Menschen Angepaßte.
Das wußte auch der erste Erzieher und Lehrer der
Menschheit: Jesus Christus, darum seine Erzäh-
lungen und erzählenden Vergleiche, die er in mei-
sterhafter Weise handhabt. Diese Form der Ver-
mittlung regt die Kleinen im Geiste zum Denken

an, und es war ein großer Undank, als die neu-
zeitliche Schule in ihrem großtuerischen Austreten
der Erzählung, diesem lieblichen Kinde des mensch-
lichen Geistes, den Hals brechen wollte und zu müs-
sen glaubte, indem man erklärte: „Alles soll von
den Schülern selbst verarbeitet werden!"

Erzähle, wer erzählen kann; die Erzählung ist
ein ^ hervorragendes Mittel, die Denkfähigkeit zu
fördern: sie ist aber auch das Natürliche, darum
das Gute! Verax.

Lehrerzimmer
Mit Rücksicht auf die Beiträge in heutiger Num-

mer, die mit unserer Tagung in Zug im Zusam-
menhang stehen, mußten verschiedene Schulnach-
richten auf spätere Nummern verschoben werden.
Wir bitten um gütige Nachsicht. D. Sch.

Redaktionsschluß: Samstag.
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